
 
 
 
 

Sicherheitsanforderungen der Zeltkirche 
 
 
1. Genehmigungen, Umsetzen von Auflagen und Sicherheitsanforderungen 

 
Die Gemeinde klärt mit Ordnungsamt, Feuerwehr, Rotem Kreuz usw., welche 
Genehmigungen und Sicherheitsmaßnahmen für die Zeit des Zeltkirchenfestivals 
als Ganzes und bei den jeweiligen Veranstaltungen einzuholen und zu ergreifen 
sind.  
 
In Betracht kommen hier insbesondere 

 Genehmigungen zur Aufstellung des Zeltes, zu Absperrungen (auch 
während des Auf- und Abbaus), Sondergenehmigungen wegen 
Ruhestörung, Genehmigungen aus der Umsetzung des Kinder- und 
Jugendschutzgesetzes und zur Schankerlaubnis 

 Auflagen des Ordnungsamts zur Parksituation, Bestuhlung und 
Raumgestaltung, Geschirr, zum Einsatz von Rettungs- und 
Sicherheitskräften oder Rettungswagen 

 Auflagen des Wirtschaftskontrolldienstes 
 
Es muss im Sinne der Gefährdungsbeurteilung gewährleistet und vorhanden sein: 

 eine ausreichende Zahl von Ersthelfern mit aktueller Ausbildung  

 ein vollständig und regelmäßig geprüfter Verbandskasten gem. DIN 13157 C  

 eine Anleitung zur Ersten Hilfe  

 die Lage des Verbandskastens muss vorschriftsgemäß gekennzeichnet sein 

 ein geführtes Verbandsbuch  

 die Mitarbeiter müssen im Gebrauch des Verbandbuches unterwiesen sein 

 Notfall-Telefon (Zeltbereitschaftsdienst-Handy) 

 ein Aushang mit Notrufnummern  

 Name & Adresse des Durchgangsarztes 
 
Diese Informationen sind den Mitarbeitern durch Unterweisung und Aushang 
bekannt zu machen. 
 
 

2. Auf- und Abbau 
 
Vor der Aufstellung des Zeltes ist vom Baurechtsamt die genaue Lage von 
Leitungen im Erdreich in schriftlicher Form einzuholen. 
 
Die Gemeinde veranlasst, dass alle Helfer auf sicherheitsrelevante 
Bestimmungen hingewiesen werden. Hierbei wird der Zeltmeister beteiligt. 
Insbesondere gilt dies für die Helmpflicht, den Umgang mit Leitern und das 
Tragen von Sicherheitsschuhen. Ist das nicht der Fall, können diese Helfer nur im 
nichtgefährdeten Bereich arbeiten. 
 
Alle gestellten Geräte und Fahrzeuge müssen von berechtigten und geschulten 
Fahrern bedient werden. 



3. Verantwortung für das Zeltgebäude der Landeskirche („das Zelt“) 
Verantwortlich für das Zelt im Sinne der Richtlinienkompetenz für einen 
„fliegenden Bau“ ist der Zeltmeister. Die Gemeinde stellt in Absprache mit dem 
Zeltmeister für Zeiten, in denen der Zeltmeister nicht im Zelt anwesend ist, eine 
Zeltwache und bei längerer Abwesenheit einen Stellvertreter. Der Stellvertreter 
wird vom Zeltmeister eingewiesen. Dieser Vorgang wird schriftlich dokumentiert. 
 
Kürzere Abwesenheitszeiten sind etwa die Nachtruhe, Mittagspause und Nordic-
Walking. Die Nachtruhe beginnt nach Ende der Veranstaltung bis 7 Uhr. 
 
Längere Abwesenheiten sind etwa freie Tage und Nächte. 
 
 

4. Verantwortung für Nebengebäude wie WC-Anlagen, Küche, Nebenzelte usw. 
und die Zugänge zum Zelt hat – im Sinne der Aufsichts- und Versicherungspflicht 
– die Gemeinde. 
 
Im Sinne der Gefährdungsbeurteilung ist zu gewährleisten, dass 
 

 für Spülmaschinenreiniger eine Betriebsanweisung zugänglich ist 

 im Bereich der Reinigungsmittel keine Gefahrenstoffe verwendet werden 

 die Mitarbeiter im Umgang mit Reinigungsmitteln unterwiesen wurden 
und dies dokumentiert ist 

 die Mitarbeiter im Umgang mit Gasgeräten unterwiesen wurden und dies 
dokumentiert ist 

 Sicherheitsdatenblätter für die verwendeten Gefahrenstoffe zugänglich 
sind 

 Reinigungshandschuhe zur Verfügung gestellt werden 

 ein Handwaschplatz mit Seifenspender/Einwegseife eingerichtet wird 

 Einweghandtücher bzw. eine Handtuchrolle zur Verfügung steht 
 
 
Wir empfehlen die Benennung eines Sicherheitsbeauftragten für die Zeltkirche, der 
die Gefährdungsbeurteilung für den Zeltmeister und weitere ehrenamtliche Helfer 
einsieht und umsetzt. 
 


